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Merkblatt 
Marken in Singapur 

 
 
Laufzeit 
 
Die Dauer der Eintragung der Marke beträgt 10 Jahre ab dem Datum der Einreichung der Marken-
anmeldung. Die Eintragung kann beliebig oft für weitere Zeiträume von jeweils 10 Jahren erneuert 
werden.  

Benutzungszwang 
 
Eine eingetragene Marke muss benutzt werden. Jeder kann den Widerruf der Eintragung beantra-
gen, wenn die Marke in Singapur für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, 
innerhalb von 5 Jahren ab dem Datum, an dem das Eintragungsverfahren abgeschlossen ist (im 
Falle einer nationalen Anmeldung das Ausstellungsdatum der Eintragungsurkunde), nicht vom In-
haber bzw. mit dessen Erlaubnis benutzt wird, oder die Benutzung für einen zusammenhängenden 
Zeitraum von 5 Jahren unterbrochen wird, sofern es für diese Verzögerung oder Unterbrechung 
der Benutzung keine berechtigten Gründe gibt.  

Kennzeichnung 
 
Eine Kennzeichnung ist nicht vorgeschrieben. Mögliche Kennzeichnungen sind: ‘Registered Trade-
mark’, oder ‘®’.  

Verschiedenes 
 
Jede Änderung des Namens oder der Adresse des Markeninhabers, sowie jede Übertragung oder 
Lizenz zur Benutzung der Marke muss unverzüglich im Register eingetragen werden. Wir empfeh-
len, dass Sie sich in solchen Fällen mit uns in Verbindung setzen.  


